
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Diese vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (im 
Folgenden: „Auftraggeber“). 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum  
Zeitpunkt der Beauftragung des Auftraggebers gültigen bzw. jeden-
falls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmen-
vereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen- 
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, 
als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
wir in Kenntnis der AGB des Auftragsgebers den Auftrag vorbehaltlos 
ausführen.

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auf-
traggeber (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt 
derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertrags-
schluss vom Auftraggeber uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Frist-
setzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt, Kündigung oder 
Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsbestandteile

(1) Vertragsbestandteile für alle Geschäftsbeziehungen i. S. d. § 1 sind:

 a) die Bestimmungen eines etwaigen schriftlichen Vertrages
  zwischen uns und dem Auftragnehmer,

 b) die Baugenehmigung,

 c) eine Leistungsbeschreibung/ein ausgefülltes Leistungs-
  verzeichnis sowie die Pläne, Zeichnungen und
  Berechnungen,

 d) ein Terminplan,

 e) ein Zahlungsplan,

 f) die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
  VOB Teil C: Allgemeine technische Vertragsbedingungen,

 g) die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
  VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die
  Ausführung von Bauleistungen in der Ausgabe 2016, 

 h) diese Allgemeine Geschäftsbedingungen,

 i) die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches der
  Bundesrepublik Deutschland.

(2) Die vorstehende Reihenfolge stellt im Falle von Widersprüchen 
gleichzeitig die Rangfolge der Vertragsbestandteile fest.

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur 
unter den Voraussetzungen des § 1 Abs.3 dieser AGB Vertragsbe-
standteil.

§ 3 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus dem Auftrag und einer laufenden  
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 
Eigentum an gelieferten Waren vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor voll-
ständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte 
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber 
hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe 
Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere 
bei Nichtzahlung der fälligen Vergütung, sind wir berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und 
die auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts/Kündigung; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 
heraus zu verlangen und uns den Rücktritt/Kündigung vorzubehalten. 
Zahlt der Auftraggeber die fällige Vergütung nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber zuvor erfolg-
los eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine der-
artige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die  
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen  
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten.  
In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeug-
nisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei 
einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im  
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis 
das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses  
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon 
jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 
gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen 
die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auftraggebers 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns 
ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen uns ge-
genüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt 
und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts 
gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in die-
sem Fall berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren Ver-
äußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren zu widerrufen.

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forde-
rungen um mehr als 10 %, werden wir auf Verlangen des Auftrag- 
gebers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 4 Verjährung

(1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach § 13 
VOB/B.

(2) Die allgemeine Verjährungsfrist im übrigen für vertragliche 
und außervertragliche Ansprüche des Auftraggebers, die nicht  
Mängelansprüche i. S. d. Absatz 1 betreffen, beträgt gegenüber  
Unternehmern i. S. d. § 14 BGB ein Jahr, es sei denn die Anwendung 
der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatz- 
ansprüche, bei denen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft, 
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  
Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch 
ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 5 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und 
dem Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des 
UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs,  
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrecht-
liches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittel-
bar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in  
Ulmen. Entsprechendes gilt, wenn der Auftraggeber Unternehmer iSv 
§ 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage 
am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. ei-
ner vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand 
des Auftraggebers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.
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